HEIDENREICH

PRAZISION IN METALL & GEHAUSETECHNIK

Allgemeine Geschaftsbedingungen
der Heidenreich Gehausetechnik GmbH & Co. KG mit Sitz in StraBberg — Stand 08/2025

§1
Geltungsbereich, Form

(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Heidenreich Gehausetechnik GmbH (nachfolgend ,Heidenreich Gehausetechnik®)
erfolgen ausschlieRlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschaftsbedingungen, sofern es sich bei diesen um Unternehmeri.S.d. § 14 BGB
handelt. Diese sind Bestandteil aller Vertrage, die Heidenreich Gehausetechnik mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch
LAuftraggeber” genannt) Uber die von ihr angebotenen Lieferungen oder Leistungen schlieflt. Sie gelten auch fir alle zukinftigen
Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.

(2) Geschaftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn die Heidenreich Gehausetechnik ihrer
Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn die Heidenreich Gehausetechnik auf ein Schreiben Bezug nimmt, das
Geschaftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthalt oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverstandnis mit der
Geltung jener Geschéftsbedingungen.

(3) Rechtserhebliche Erklarungen und Anzeigen des Auftraggebers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mangelanzeige,
Ricktritt oder Minderung) sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser Allgemeinen Geschéaftsbedingungen schlie3t Schrift-
und Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln Gber die
Legitimation des Erklarenden bleiben unberihrt.

§2
Angebot und Vertragsabschluss

(1) Die Angebote der Heidenreich Gehausetechnik sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie
nicht ausdriicklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Auftrage kann
die Heidenreich Gehausetechnik innerhalb von 14 Tagen nach Zugang annehmen.

(2) Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestatigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Auftraggeber
erklart werden.

(3) Mit Ausnahme von Geschéftsfiihrern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter der Heidenreich Gehausetechnik nicht berechtigt, von der
schriftlichen Vereinbarung abweichende miindliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform gentigt die telekommunikative
Ubermittlung, insbesondere per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklarung Gbermittelt wird.

(4) Angaben der Heidenreich Gehausetechnik zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B.

Gewichte, MaRe, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranz und technische Daten) sowie die Darstellung desselben (z.B. Zeichnungen
und Abbildungen) sind nur annahernd mafigeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue
Ubereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen
der Lieferung oder Leistung. Handelsubliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder
technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulassig, soweit sie die
Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeintrachtigen.

(5) Zur Sicherstellung hoher Qualitat der Endprodukte durch Aussortierung von Mangelexemplaren ist die Heidenreich Gehausetechnik
berechtigt, mehr als die bestellten Exemplare herzustellen. Fiir den Fall, dass hierbei eine Uberproduktion mangelfreier Ware stattfindet,
gilt diese Mehrproduktion bis zu einem Umfang von 10 % der bestellten Menge als vertragsgeméafe Lieferung, die gem.

§ 5 Abs. 2 dieser AGB zu verguten ist.

(6) Die Heidenreich Gehausetechnik behalt sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihr

abgegebenen Angeboten oder Kostenvoranschlagen sowie dem Auftraggeber zur Verfligung gestellten Zeichnungen, Abbildungen,
Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf
diese Gegenstande ohne ausdrickliche Zustimmung der Heidenreich Gehdusetechnik weder als solche noch inhaltlich Dritten
zuganglich machen, sie bekanntgeben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielféltigen. Er hat auf Verlangen der Heidenreich
Gehausetechnik diese Gegenstande vollstéandig an diese zuriickzugeben und evtl. gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im
ordnungsgemafRen Geschaftsgang nicht mehr benétigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages fihren.
Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfligung gestellter Daten zum Zwecke ublicher Datensicherung.

§3
Lieferfrist, Lieferverzug, Teillieferung

(1) Lieferungen erfolgen ab Werk.

(2) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von der Heidenreich Gehausetechnik bei Annahme der Bestellung angegeben.

(3) Die Einhaltung der Frist setzt den rechtzeitigen Eingang samtlicher vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen, erforderlichen
Genehmigungen, Freigaben, Genehmigung von Planen, Zeichnungen, die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen,
insbesondere Anzahlungen und sonstige Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfullt,

so wird die Frist fur Lieferungen und Leistungen angemessen verlangert.

(4) Sofern die Heidenreich Gehausetechnik verbindliche Lieferfristen aus Grinden, die sie nicht

zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfligbarkeit der Leistung), wird sie den Auftraggeber hierliber unverziiglich informieren und
gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfiigbar, ist die
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Heidenreich Gehausetechnik berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurlickzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des
Auftraggebers wird die Heidenreich Gehausetechnik unverziiglich erstatten.

(5) Die Heidenreich Gehausetechnik haftet nicht fir Unmoglichkeit der Lieferung oder flr Lieferverzogerungen, soweit diese durch
héhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstérungen aller Art,
Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzégerungen, Streiks, rechtmaRige Aussperrungen, Mangel an
Arbeitskrafte, Energie und Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behordlichen Genehmigungen,
behordliche MaRnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden
sind, die die Heidenreich Gehausetechnik nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse der Heidenreich Gehausetechnik die
Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmdglich machen und die Behinderung nicht nur von voribergehender Dauer ist,
ist die Heidenreich Gehausetechnik zum Rucktritt vom Vertrag berechtigt.

(6) Die Heidenreich Gehausetechnik ist zu Teillieferungen berechtigt.

§4
Versand, Verpackung, Gefahriibergang, Abnahme

(1) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemaRen Ermessen der Heidenreich Gehausetechnik.

(2) Die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufélligen Verschlechterung der Ware geht spatestens mit der Ubergabe auf den
Auftraggeber Uber. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufalligen Untergangs und der zufélligen Verschlechterung der
Ware sowie die Verzdgerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtfihrer

oder der sonst zur Ausfiihrung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt Uber. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese fir
den Gefahrilbergang maRgebend. Auch im Ubrigen gelten fiir eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des
Werkvertragsrechts entsprechend. Bei der Ubergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber in Verzug

der Annahme ist.

(3) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, unterlasst eine Mitwirkungshandlung oder verzdgert sich die Lieferung der Heidenreich
Gehausetechnik aus anderen, vom Auftraggeber zu vertretenden Griinden, so ist die Heidenreich Gehausetechnik berechtigt, Ersatz
des hieraus entstehenden Schadens einschliellich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfir berechnet die
Heidenreich Gehausetechnik eine pauschale Entschadigung in Héhe von € 50 pro Kalendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw. —
mangels einer Lieferfrist — mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines hoheren Schadens und die
gesetzlichen Anspriiche der Heidenreich Gehausetechnik (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschadigung,
Kindigung) bleiben unberthrt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldanspriiche anzurechnen.

Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis gestattet, dass der Heidenreich Gehausetechnik Uberhaupt kein oder nur ein wesentlich
geringerer Schaden als die vorstehende Pauschale entstanden ist.

§5
Preise und Zahlungsbedingungen

(1) Die Preise gelten fur den in der Auftragsbestatigung aufgefiihrten Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen
werden gesondert berechnet. Dies gilt auch dann, wenn nach Vertragsschluss auf Wunsch des Auftraggebers Anderungen vereinbart
werden, die zu einem Mehraufwand fiihren. Die Preise verstehen sich in Euro ab Werk zzgl. Verpackung, der gesetzlichen
Mehrwertsteuer, bei Exportlieferung Zoll sowie Gebuhren und anderer &ffentlicher Abgaben.

(2) Im Falle der Mehrlieferung gem. § 2 Abs. 5 dieser AGB ist die Heidenreich Gehadusetechnik berechtigt, diese zusatzlich zu
berechnen.

(3) Der Kaufpreis ist fallig und zu zahlen innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist. Die Heidenreich Gehausetechnik ist jedoch, auch im
Rahmen einer laufenden Geschéftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse
durchzufiihren. Einen entsprechenden Vorbehalt erklart sie spatestens mit der Auftragsbestatigung.

(4) Der Versand der Rechnung erfolgt per E-Mail, falls nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart wurde.

(5) Mit Ablauf der in Abs. 3 genannten Zahlungsfrist kommt der Auftraggeber in Verzug. Der Kaufpreis ist wahrend des Verzugs zum
jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Die Heidenreich Gehausetechnik behalt sich die Geltendmachung eines
weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegeniber Kaufleuten bleibt der Anspruch auf den kaufméannischen Falligkeitszins (353 HGB)
unberihrt.

(6) Die Aufrechnung mit Gegenanspriichen des Auftraggebers oder die Zuriickbehaltung von Zahlungen wegen solcher Anspriiche ist
nur zuldssig, soweit die Gegenanspriiche unbestritten oder rechtskraftig festgestellt sind oder sich aus demselben Vertrag ergeben,
unter dem die betreffende Lieferung erfolgt ist.

(7) Heidenreich Gehausetechnik ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen

nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen zu erbringen, wenn ihr nach Abschluss des Vertrages Umstande bekannt werden,
welche die Kreditwirdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen
Forderungen der Heidenreich Gehausetechnik durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhaltnis (einschlieRlich aus
anderen Einzelvertragen, fir die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefahrdet wird.

§6
Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur vollstandigen Bezahlung aller gegenwartigen und kiinftigen Forderungen aus dem Kauf- oder Werkdienstleistungsvertrag
und einer laufenden Geschaftsbeziehung (gesicherte Forderung) behalt sich die Heidenreich Gehausetechnik das Eigentum an den
verkauften Waren vor.
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(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dirfen vor vollstandiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte
verpfandet noch zur Sicherheit ibereignet werden. Der Auftraggeber hat die Heidenreich Gehausetechnik unverzuglich schriftlich zu
benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eréffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfandungen) auf die
der Heidenreich Gehausetechnik gehdrenden Waren erfolgen.

(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Nichtzahlung des falligen Kaufpreises, ist die Heidenreich
Gehausetechnik berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zuriickzutreten oder/und die Ware aufgrund des
Eigentumsvorbehaltes herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklarung des Rucktritts; die
Heidenreich Gehausetechnik ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware herauszuverlangen und sich den Rucktritt vorzubehalten. Zahlt
der Auftraggeber den falligen Kaufpreis nicht, darf die Heidenreich Gehausetechnik diese Rechte nur geltend machen, wenn sie dem
Kéaufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen
Vorschriften entbehrlich ist.

(4) Der Kaufer ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemafen
Geschaftsgang weiter zu verduRern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergédnzend die nachfolgenden Bestimmungen:

(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Waren entstehenden
Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei die Heidenreich Gehausetechnik als Herstellerin gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung,
Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt die Heidenreich Gehausetechnik
Miteigentum im Verhéltnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Ubrigen gilt fiir das
entstehende Erzeugnis das Gleiche wie flr die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.

(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Diritte tritt der Auftraggeber schon
jetzt insgesamt bzw. in Hohe des etwaigen Miteigentumsanteils der Heidenreich Gehausetechnik gem. vorstehendem Absatz zur
Sicherheit an sie ab. Die Heidenreich Gehausetechnik nimmt die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Auftraggebers
gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.

(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Auftraggeber neben der Heidenreich Gehausetechnik ermachtigt. Die Heidenreich
Gehausetechnik verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen ihr
gegenuber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfahigkeit vorliegt und sie den Eigentumsvorbehalt nicht durch Austbung eines
Rechts gem. Abs. 3 geltend macht. Ist dies aber der Fall, so kann die Heidenreich Gehausetechnik verlangen, dass der Kaufer ihr die
abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehdrigen
Unterlagen aushandigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. AuBerdem ist die Heidenreich Gehausetechnik in diesem Fall
berechtigt, die Befugnis des Auftraggebers zur weiteren VerauRerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren
zu widerrufen.

(d) Ubersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen der Heidenreich Gehausetechnik um mehr als 10%, wird sie auf
Verlangen des Auftraggebers Sicherheiten nach ihrer Wahl freigeben.

§7
Mangelanspriiche des Auftraggebers

(1) Der Kunde hat die Ware unverzlglich nach Anlieferung auf Mangelfreiheit zu berprifen. Offensichtliche Mangel sind sofort,
spatestens 2 Wochen nach Empfang der Ware schriftlich der Heidenreich Gehausetechnik mitzuteilen. Werden offensichtliche Mangel,
nicht rechtzeitig oder nicht formgerecht gertigt, so entfallt diesbezuglich die Gewahrleistung. Die Mangel sind dabei so detailliert, wie
dem Kunden mdglich, zu beschreiben.

(2) Sonstige Mangel sind der Heidenreich Gehausetechnik innerhalb einer Woche nach Feststellung, spatestens aber 6 Monate nach
Wareneingang anzuzeigen.

(3) Die Heidenreich Gehausetechnik haftet grundsatzlich nicht fur Mangel, die der Auftraggeber bei Vertragsschluss kennt oder grob
fahrlassig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mangelanspriiche des Auftraggebers voraus, dass er seinen gesetzlichen
Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Versdumt der Auftraggeber die ordnungsgemalie
Untersuchung und/oder Mangelanzeige, ist die Haftung der Heidenreich Gehausetechnik fiir den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht
ordnungsgemalf angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.

(4) Die Heidenreich Gehausetechnik ist berechtigt, eine Nacherfillung nach ihrer Wahl vorzunehmen. Dies bedeutet, dass die
Heidenreich Gehausetechnik entscheidet, ob, unter angemessener Wahrung der Interessen des Kunden, eine Mangelbeseitigung oder
eine Neulieferung vorgenommen wird.

(5) Schlagt die Nacherfiillung fehl, ist die Heidenreich Gehausetechnik zu einer wiederholten Nacherflllung berechtigt. Auch im Falle
einer wiederholten Nacherfiillung entscheidet die Heidenreich Gehausetechnik zwischen Neulieferung oder Mangelbeseitigung.

(6) Der Auftraggeber ist erst dann zum Ruicktritt vom Vertrag und/oder zur Geltendmachung von Schadensersatz berechtigt, wenn die
Nacherflllung wiederholt fehlgeschlagen ist. Anspruch auf Schadensersatz besteht nur, soweit die Heidenreich Gehausetechnik

grobe Fahrlassigkeit oder Vorsatz zu vertreten hat. Der Schadensersatz ist in jedem Fall auf das negative Interesse beschrankt.
Schadensersatz fiir Mangelfolgeschaden ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz beruhen.

(7) Die Gewabhrleistungsfrist betragt 12 Monate ab Lieferdatum oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. Diese
Gewabhrleistungsfrist hat Geltung, soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind.

HEIDENREICH GEHAUSETECHNIK GMBH & CO.KG - BOHLSTRASSE 18 - 72479 STRASSBERG - WWW.HEIDENREICH.DE


http://www.heidenreich.de/

HEIDENREICH

PRAZISION IN METALL & GEHAUSETECHNIK

§8

Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens

(1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschaftsbedingungen einschlieRlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt,
haftet die Heidenreich Gehausetechnik bei einer Verletzung von vertraglichen oder auRervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen
Vorschriften.

(2) Auf Schadensersatz haftet die Heidenreich Gehausetechnik — gleich aus welchem Rechtsgrund — im Rahmen der
Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlassigkeit. Bei einfacher Fahrlassigkeit haftet die Heidenreich Gehausetechnik
— vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschrankungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung) — nur

(a) fur Schaden aus der Verletzung des Lebens, des Korpers oder der
Gesundheit,

(b) fir Schaden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfillung die ordnungsgemale
Durchfiihrung des Vertrags erst Uiberhaupt ermdglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmafig vertraut und vertrauen
darf); in diesem Fall ist die Haftung der Heidenreich Gehausetechnik jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise
eintretenden Schadens begrenzt.

(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschréankungen gelten auch gegeniber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch
Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden die Heidenreich Gehausetechnik nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten
haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie fir die Beschaffenheit der Ware ibernommen
wurde und fiir Anspriiche des Kaufers nach dem Produkthaftungsgesetz.

(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Auftraggeber nur zuriicktreten oder kiindigen, wenn die
Heidenreich Gehausetechnik die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kundigungsrecht des Auftraggebers (insbesondere gem.
§§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Ubrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.

§9
Materialbeistellungen

Werden Materialien vom Auftraggeber geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern.
Bei Nichterfiilllung dieser Voraussetzungen verlangert sich die Lieferzeit angemessen. Soweit der Auftraggeber seiner Verpflichtung,
Materialien  rechtzeitig  beizustellen, nicht fristgerecht nachkommt, trédgt der Auftraggeber die Mehrkosten fur
Fertigungsunterbrechungen.

§10
Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsméngel

(1) Hat die Heidenreich Gehausetechnik nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Teilen des
Auftraggebers die Ware herzustellen und zu liefern, so steht der Auftraggeber dafiir ein, dass Schutzrechte Dritter hierdurch nicht
verletzt werden. Der Auftraggeber hat die Heidenreich Gehausetechnik auf ihm bekannte Schutzrechte hinzuweisen und hat diese von
Anspriichen Dritter freizustellen und Ersatz des entstandenen Schadens zu leisten. Wird der Heidenreich Gehausetechnik die
Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehdriges Schutzrecht untersagt, ist die Heidenreich
Gehausetechnik ohne Prifung der Rechtslage berechtigt, die Arbeiten bis zur Klarung der Rechtslage durch den Auftraggeber und den
Dritten einzustellen. Sollte der Heidenreich Gehausetechnik durch die Verzogerung die Weiterfiihrung des Auftrags nicht mehr zumutbar
sein, ist diese zum Ruicktritt berechtigt.

(2) Die Heidenreich Gehausetechnik sendet die ihr iberlassenen Zeichnungen und Muster auf Wunsch des Auftraggebers auf dessen
Kosten zurlick, soweit diese nicht Gegenstand des Vertrages geworden sind. Ansonsten ist die Heidenreich Gehausetechnik berechtigt,
Uberlassene Zeichnungen und Muster 3 Monate nach Abgabe des Vertragsangebots zu vernichten. Diese Verpflichtung gilt
entsprechend fiir den Auftraggeber. Der zur Vernichtung Berechtigte hat den Vertragspartner von seiner Vernichtungsabsicht rechtzeitig
zu informieren.

§11

Schlussbestimmungen

(1) Erfullungsort und ausschlieRlicher Gerichtsstand fir Lieferung und Zahlung gegenwartiger und zukunftiger Geschaftsbeziehungen
(einschlieBlich Scheck- und Wechselklagen) sowie samtliche sich ergebenden Streitigkeiten aus einer Geschéftsverbindung unter
Vollkaufleuten ist der Geschéftssitz der Heidenreich Gehausetechnik, Straberg. Die Firma ist auch berechtigt, den Kunden an einem
anderen, ortlich und sachlich zustandigen Gericht zu verklagen.

Derselbe Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat und nach Vertragsschluss seinen Wohn-
bzw. Geschaftssitz oder gewdhnlichen Aufenthalt aus dem Inland verlegt oder sein Wohn- bzw. Geschéftssitz oder gewdhnlicher
Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

(2) Die Beziehungen zwischen der Heidenreich Gehausetechnik und dem Auftraggeber unterliegen ausschlieRlich dem Recht der

Bundesrepublik Deutschland. Das Ubereinkommen der vereinten Nationen lber Vertrége (iber den internationalen
Warenverkauf vom 11.04.1980 (CISG) gilt nicht.
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HEIDENREICH

PRAZISION IN METALL & GEHAUSETECHNIK




 ___  ___  ___ Allgemeine Geschäftsbedingungen

der Heidenreich Gehäusetechnik GmbH & Co. KG mit Sitz in Straßberg – Stand 08/2025



§ 1

Geltungsbereich, Form



(1) Alle Lieferungen, Leistungen und Angebote der Heidenreich Gehäusetechnik GmbH (nachfolgend „Heidenreich Gehäusetechnik“) erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sofern es sich bei diesen um Unternehmer i.S.d. § 14 BGB handelt. Diese sind Bestandteil aller Verträge, die Heidenreich Gehäusetechnik mit seinen Vertragspartnern (nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die von ihr angebotenen Lieferungen oder Leistungen schließt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Lieferungen, Leistungen oder Angebote an den Auftraggeber, selbst wenn sie nicht nochmals gesondert vereinbart werden.



(2) Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwendung, auch wenn die Heidenreich Gehäusetechnik ihrer Geltung im Einzelfall nicht gesondert widerspricht. Selbst wenn die Heidenreich Gehäusetechnik auf ein Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener Geschäftsbedingungen.



(3) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Auftraggebers in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristsetzung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung) sind schriftlich abzugeben. Schriftlichkeit im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen schließt Schrift- und Textform (z.B. Brief, E-Mail, Telefax) ein. Gesetzliche Formvorschriften und weitere Nachweise insbesondere bei Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden bleiben unberührt.





§ 2

Angebot und Vertragsabschluss



(1) Die Angebote der Heidenreich Gehäusetechnik sind freibleibend und unverbindlich, sofern sie

nicht ausdrücklich als verbindlich gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann die Heidenreich Gehäusetechnik innerhalb von 14 Tagen nach Zugang annehmen.



(2) Die Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Auslieferung der Ware an den Auftraggeber erklärt werden.



(3) Mit Ausnahme von Geschäftsführern oder Prokuristen sind die Mitarbeiter der Heidenreich Gehäusetechnik nicht berechtigt, von der schriftlichen Vereinbarung abweichende mündliche Abreden zu treffen. Zur Wahrung der Schriftform genügt die telekommunikative Übermittlung, insbesondere per E-Mail, sofern die Kopie der unterschriebenen Erklärung übermittelt wird.



(4) Angaben der Heidenreich Gehäusetechnik zum Gegenstand der Lieferung oder Leistung (z.B.

Gewichte, Maße, Gebrauchswerte, Belastbarkeit, Toleranz und technische Daten) sowie die Darstellung desselben (z.B. Zeichnungen und Abbildungen) sind nur annähernd maßgeblich, soweit nicht die Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck eine genaue Übereinstimmung voraussetzt. Sie sind keine garantierten Beschaffenheitsmerkmale, sondern Beschreibungen oder Kennzeichnungen der Lieferung oder Leistung. Handelsübliche Abweichungen und Abweichungen, die aufgrund rechtlicher Vorschriften erfolgen oder technische Verbesserungen darstellen, sowie die Ersetzung von Bauteilen durch gleichwertige Teile sind zulässig, soweit sie die

Verwendbarkeit zum vertraglich vorgesehenen Zweck nicht beeinträchtigen.



(5) Zur Sicherstellung hoher Qualität der Endprodukte durch Aussortierung von Mängelexemplaren ist die Heidenreich Gehäusetechnik berechtigt, mehr als die bestellten Exemplare herzustellen. Für den Fall, dass hierbei eine Überproduktion mangelfreier Ware stattfindet, gilt diese Mehrproduktion bis zu einem Umfang von 10 % der bestellten Menge als vertragsgemäße Lieferung, die gem.

§ 5 Abs. 2 dieser AGB zu vergüten ist.



(6) Die Heidenreich Gehäusetechnik behält sich das Eigentum oder Urheberrecht an allen von ihr

abgegebenen Angeboten oder Kostenvoranschlägen sowie dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Zeichnungen, Abbildungen, Berechnungen, Prospekten, Katalogen, Modellen, Werkzeugen und anderen Unterlagen und Hilfsmitteln vor. Der Auftraggeber darf diese Gegenstände ohne ausdrückliche Zustimmung der Heidenreich Gehäusetechnik weder als solche noch inhaltlich Dritten zugänglich machen, sie bekanntgeben, selbst oder durch Dritte nutzen oder vervielfältigen. Er hat auf Verlangen der Heidenreich Gehäusetechnik diese Gegenstände vollständig an diese zurückzugeben und evtl. gefertigte Kopien zu vernichten, wenn sie von ihm im ordnungsgemäßen Geschäftsgang nicht mehr benötigt werden oder wenn Verhandlungen nicht zum Abschluss eines Vertrages führen. Ausgenommen hiervon ist die Speicherung elektronisch zur Verfügung gestellter Daten zum Zwecke üblicher Datensicherung.



§ 3

Lieferfrist, Lieferverzug, Teillieferung



(1) Lieferungen erfolgen ab Werk.



(2) Die Lieferfrist wird individuell vereinbart bzw. von der Heidenreich Gehäusetechnik bei Annahme der Bestellung angegeben.



(3) Die Einhaltung der Frist setzt den rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Auftraggeber zu liefernden Unterlagen, erforderlichen Genehmigungen, Freigaben, Genehmigung von Plänen, Zeichnungen, die Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen, insbesondere Anzahlungen und sonstige Verpflichtungen voraus. Werden diese Voraussetzungen nicht rechtzeitig erfüllt,

so wird die Frist für Lieferungen und Leistungen angemessen verlängert.



(4) Sofern die Heidenreich Gehäusetechnik verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die sie nicht

zu vertreten hat, nicht einhalten kann (Nichtverfügbarkeit der Leistung), wird sie den Auftraggeber hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen. Ist die Leistung auch innerhalb der neuen Lieferfrist nicht verfügbar, ist die Heidenreich Gehäusetechnik berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten; eine bereits erbrachte Gegenleistung des Auftraggebers wird die Heidenreich Gehäusetechnik unverzüglich erstatten.



(5) Die Heidenreich Gehäusetechnik haftet nicht für Unmöglichkeit der Lieferung oder für Lieferverzögerungen, soweit diese durch höhere Gewalt oder sonstige, zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbare Ereignisse (z.B. Betriebsstörungen aller Art, Schwierigkeiten in der Material- oder Energiebeschaffung, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrungen, Mangel an Arbeitskräfte, Energie und Rohstoffen, Schwierigkeiten bei der Beschaffung von notwendigen behördlichen Genehmigungen, behördliche Maßnahmen oder die ausbleibende, nicht richtige oder nicht rechtzeitige Belieferung durch Lieferanten) verursacht worden sind, die die Heidenreich Gehäusetechnik nicht zu vertreten hat. Sofern solche Ereignisse der Heidenreich Gehäusetechnik die Lieferung oder Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen und die Behinderung nicht nur von vorübergehender Dauer ist, ist die Heidenreich Gehäusetechnik zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt.



(6) Die Heidenreich Gehäusetechnik ist zu Teillieferungen berechtigt.



§ 4

Versand, Verpackung, Gefahrübergang, Abnahme



(1) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen der Heidenreich Gehäusetechnik.



(2) Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware geht spätestens mit der Übergabe auf den Auftraggeber über. Beim Versendungskauf geht jedoch die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware sowie die Verzögerungsgefahr bereits mit Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer

oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person oder Anstalt über. Soweit eine Abnahme vereinbart ist, ist diese für den Gefahrübergang maßgebend. Auch im Übrigen gelten für eine vereinbarte Abnahme die gesetzlichen Vorschriften des Werkvertragsrechts entsprechend. Bei der Übergabe bzw. Abnahme steht es gleich, wenn der Auftraggeber in Verzug

der Annahme ist.



(3) Kommt der Auftraggeber in Annahmeverzug, unterlässt eine Mitwirkungshandlung oder verzögert sich die Lieferung der Heidenreich Gehäusetechnik aus anderen, vom Auftraggeber zu vertretenden Gründen, so ist die Heidenreich Gehäusetechnik berechtigt, Ersatz des hieraus entstehenden Schadens einschließlich Mehraufwendungen (z.B. Lagerkosten) zu verlangen. Hierfür berechnet die Heidenreich Gehäusetechnik eine pauschale Entschädigung in Höhe von € 50 pro Kalendertag, beginnend mit der Lieferfrist bzw. – mangels einer Lieferfrist – mit der Mitteilung der Versandbereitschaft der Ware. Der Nachweis eines höheren Schadens und die gesetzlichen Ansprüche der Heidenreich Gehäusetechnik (insbesondere Ersatz von Mehraufwendungen, angemessene Entschädigung, Kündigung) bleiben unberührt; die Pauschale ist aber auf weitergehende Geldansprüche anzurechnen. 

Dem Auftraggeber bleibt der Nachweis gestattet, dass der Heidenreich Gehäusetechnik überhaupt kein oder nur ein wesentlich geringerer Schaden als die vorstehende Pauschale entstanden ist.



§ 5

Preise und Zahlungsbedingungen



(1) Die Preise gelten für den in der Auftragsbestätigung aufgeführten Leistungs- und Lieferumfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Dies gilt auch dann, wenn nach Vertragsschluss auf Wunsch des Auftraggebers Änderungen vereinbart werden, die zu einem Mehraufwand führen. Die Preise verstehen sich in Euro ab Werk zzgl. Verpackung, der gesetzlichen Mehrwertsteuer, bei Exportlieferung Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben.



(2) Im Falle der Mehrlieferung gem. § 2 Abs. 5 dieser AGB ist die Heidenreich Gehäusetechnik berechtigt, diese zusätzlich zu berechnen.



(3) Der Kaufpreis ist fällig und zu zahlen innerhalb der vereinbarten Zahlungsfrist. Die Heidenreich Gehäusetechnik ist jedoch, auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung, jederzeit berechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden Vorbehalt erklärt sie spätestens mit der Auftragsbestätigung.



(4) Der Versand der Rechnung erfolgt per E-Mail, falls nichts anderes mit dem Auftraggeber vereinbart wurde.



(5) Mit Ablauf der in Abs. 3 genannten Zahlungsfrist kommt der Auftraggeber in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Die Heidenreich Gehäusetechnik behält sich die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten bleibt der Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (353 HGB) unberührt.



(6) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen des Auftraggebers oder die Zurückbehaltung von Zahlungen wegen solcher Ansprüche ist nur zulässig, soweit die Gegenansprüche unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder sich aus demselben Vertrag ergeben, unter dem die betreffende Lieferung erfolgt ist.



(7) Heidenreich Gehäusetechnik ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen oder Leistungen

nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistungen zu erbringen, wenn ihr nach Abschluss des Vertrages Umstände bekannt werden, welche die Kreditwürdigkeit des Auftraggebers wesentlich zu mindern geeignet sind und durch welche die Bezahlung der offenen Forderungen der Heidenreich Gehäusetechnik durch den Auftraggeber aus dem jeweiligen Vertragsverhältnis (einschließlich aus

anderen Einzelverträgen, für die derselbe Rahmenvertrag gilt) gefährdet wird.



§ 6

Eigentumsvorbehalt



(1) Bis zur vollständigen Bezahlung aller gegenwärtigen und künftigen Forderungen aus dem Kauf- oder Werkdienstleistungsvertrag und einer laufenden Geschäftsbeziehung (gesicherte Forderung) behält sich die Heidenreich Gehäusetechnik das Eigentum an den verkauften Waren vor.



(2) Die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren dürfen vor vollständiger Bezahlung der gesicherten Forderungen weder an Dritte verpfändet noch zur Sicherheit übereignet werden. Der Auftraggeber hat die Heidenreich Gehäusetechnik unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, wenn ein Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt oder soweit Zugriffe Dritter (z.B. Pfändungen) auf die der Heidenreich Gehäusetechnik gehörenden Waren erfolgen.



(3) Bei vertragswidrigem Verhalten des Auftraggebers, insbesondere bei Nichtzahlung des fälligen Kaufpreises, ist die Heidenreich Gehäusetechnik berechtigt, nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurückzutreten oder/und die Ware aufgrund des Eigentumsvorbehaltes herauszuverlangen. Das Herausgabeverlangen beinhaltet nicht zugleich die Erklärung des Rücktritts; die Heidenreich Gehäusetechnik ist vielmehr berechtigt, lediglich die Ware herauszuverlangen und sich den Rücktritt vorzubehalten. Zahlt der Auftraggeber den fälligen Kaufpreis nicht, darf die Heidenreich Gehäusetechnik diese Rechte nur geltend machen, wenn sie dem Käufer zuvor erfolglos eine angemessene Frist zur Zahlung gesetzt hat oder eine derartige Fristsetzung nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist.



(4) Der Käufer ist bis auf Widerruf gem. unten (c) befugt, die unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren im ordnungsgemäßen Geschäftsgang weiter zu veräußern und/oder zu verarbeiten. In diesem Fall gelten ergänzend die nachfolgenden Bestimmungen:



(a) Der Eigentumsvorbehalt erstreckt sich auf die durch Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung der Waren entstehenden Erzeugnisse zu deren vollem Wert, wobei die Heidenreich Gehäusetechnik als Herstellerin gilt. Bleibt bei einer Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung mit Waren Dritter deren Eigentumsrecht bestehen, so erwirbt die Heidenreich Gehäusetechnik Miteigentum im Verhältnis der Rechnungswerte der verarbeiteten, vermischten oder verbundenen Waren. Im Übrigen gilt für das entstehende Erzeugnis das Gleiche wie für die unter Eigentumsvorbehalt gelieferte Ware.



(b) Die aus dem Weiterverkauf der Ware oder des Erzeugnisses entstehenden Forderungen gegen Dritte tritt der Auftraggeber schon jetzt insgesamt bzw. in Höhe des etwaigen Miteigentumsanteils der Heidenreich Gehäusetechnik gem. vorstehendem Absatz zur Sicherheit an sie ab. Die Heidenreich Gehäusetechnik nimmt die Abtretung an. Die in Abs. 2 genannten Pflichten des Auftraggebers gelten auch in Ansehung der abgetretenen Forderungen.



(c) Zur Einziehung der Forderung bleibt der Auftraggeber neben der Heidenreich Gehäusetechnik ermächtigt. Die Heidenreich Gehäusetechnik verpflichtet sich, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Auftraggeber seinen Zahlungsverpflichtungen ihr gegenüber nachkommt, kein Mangel seiner Leistungsfähigkeit vorliegt und sie den Eigentumsvorbehalt nicht durch Ausübung eines Rechts gem. Abs. 3 geltend macht. Ist dies aber der Fall, so kann die Heidenreich Gehäusetechnik verlangen, dass der Käufer ihr die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt. Außerdem ist die Heidenreich Gehäusetechnik in diesem Fall berechtigt, die Befugnis des Auftraggebers zur weiteren Veräußerung und Verarbeitung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Waren

zu widerrufen.



(d) Übersteigt der realisierbare Wert der Sicherheiten die Forderungen der Heidenreich Gehäusetechnik um mehr als 10%, wird sie auf Verlangen des Auftraggebers Sicherheiten nach ihrer Wahl freigeben.



§ 7

Mängelansprüche des Auftraggebers



(1) Der Kunde hat die Ware unverzüglich nach Anlieferung auf Mangelfreiheit zu überprüfen. Offensichtliche Mängel sind sofort, spätestens 2 Wochen nach Empfang der Ware schriftlich der Heidenreich Gehäusetechnik mitzuteilen. Werden offensichtliche Mängel, nicht rechtzeitig oder nicht formgerecht gerügt, so entfällt diesbezüglich die Gewährleistung. Die Mängel sind dabei so detailliert, wie dem Kunden möglich, zu beschreiben.



(2) Sonstige Mängel sind der Heidenreich Gehäusetechnik innerhalb einer Woche nach Feststellung, spätestens aber 6 Monate nach Wareneingang anzuzeigen.



(3) Die Heidenreich Gehäusetechnik haftet grundsätzlich nicht für Mängel, die der Auftraggeber bei Vertragsschluss kennt oder grob fahrlässig nicht kennt (§ 442 BGB). Weiterhin setzen die Mängelansprüche des Auftraggebers voraus, dass er seinen gesetzlichen Untersuchungs- und Anzeigepflichten (§ 377, 381 HGB) nachgekommen ist. Versäumt der Auftraggeber die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, ist die Haftung der Heidenreich Gehäusetechnik für den nicht bzw. nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß angezeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschriften ausgeschlossen.



(4) Die Heidenreich Gehäusetechnik ist berechtigt, eine Nacherfüllung nach ihrer Wahl vorzunehmen. Dies bedeutet, dass die Heidenreich Gehäusetechnik entscheidet, ob, unter angemessener Wahrung der Interessen des Kunden, eine Mangelbeseitigung oder eine Neulieferung vorgenommen wird.

 

(5) Schlägt die Nacherfüllung fehl, ist  die Heidenreich Gehäusetechnik zu einer wiederholten Nacherfüllung berechtigt. Auch im Falle einer wiederholten Nacherfüllung entscheidet die Heidenreich Gehäusetechnik zwischen Neulieferung oder Mangelbeseitigung. 



(6) Der Auftraggeber ist erst dann zum Rücktritt vom Vertrag und/oder zur Geltendmachung von Schadensersatz berechtigt, wenn die Nacherfüllung wiederholt fehlgeschlagen ist. Anspruch auf Schadensersatz besteht nur, soweit die Heidenreich Gehäusetechnik 

grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zu vertreten hat. Der Schadensersatz ist in jedem Fall auf das negative Interesse beschränkt. Schadensersatz für Mangelfolgeschäden ist ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz beruhen.



(7) Die Gewährleistungsfrist beträgt 12 Monate ab Lieferdatum oder, soweit eine Abnahme erforderlich ist, ab der Abnahme. Diese Gewährleistungsfrist hat Geltung, soweit keine anderen Vereinbarungen getroffen worden sind.











§ 8

Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens



(1) Soweit sich aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einschließlich der nachfolgenden Bestimmungen nichts anderes ergibt, haftet die Heidenreich Gehäusetechnik bei einer Verletzung von vertraglichen oder außervertraglichen Pflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.



(2) Auf Schadensersatz haftet die Heidenreich Gehäusetechnik – gleich aus welchem Rechtsgrund – im Rahmen der Verschuldenshaftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei einfacher Fahrlässigkeit haftet die Heidenreich Gehäusetechnik

– vorbehaltlich gesetzlicher Haftungsbeschränkungen (z.B. Sorgfalt in eigenen Angelegenheiten; unerhebliche Pflichtverletzung) – nur



(a) für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der

Gesundheit,



(b) für Schäden aus der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht (Verpflichtung, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags erst überhaupt ermöglicht und auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf); in diesem Fall ist die Haftung der Heidenreich Gehäusetechnik jedoch auf den Ersatz des vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schadens begrenzt.



(3) Die sich aus Abs. 2 ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten auch gegenüber Dritten sowie bei Pflichtverletzungen durch Personen (auch zu ihren Gunsten), deren Verschulden die Heidenreich Gehäusetechnik nach gesetzlichen Vorschriften zu vertreten haben. Sie gelten nicht, soweit ein Mangel arglistig verschwiegen oder eine Garantie für die Beschaffenheit der Ware übernommen wurde und für Ansprüche des Käufers nach dem Produkthaftungsgesetz.



(4) Wegen einer Pflichtverletzung, die nicht in einem Mangel besteht, kann der Auftraggeber nur zurücktreten oder kündigen, wenn die Heidenreich Gehäusetechnik die Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ein freies Kündigungsrecht des Auftraggebers (insbesondere gem. §§ 650, 648 BGB) wird ausgeschlossen. Im Übrigen gelten die gesetzlichen Voraussetzungen und Rechtsfolgen.



§ 9

Materialbeistellungen



Werden Materialien vom Auftraggeber geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern.

Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Soweit der Auftraggeber seiner Verpflichtung, Materialien rechtzeitig beizustellen, nicht fristgerecht nachkommt, trägt der Auftraggeber die Mehrkosten für Fertigungsunterbrechungen.





§10

Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel



(1) Hat die Heidenreich Gehäusetechnik nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigestellten Teilen des Auftraggebers die Ware herzustellen und zu liefern, so steht der Auftraggeber dafür ein, dass Schutzrechte Dritter hierdurch nicht verletzt werden. Der Auftraggeber hat die Heidenreich Gehäusetechnik auf ihm bekannte Schutzrechte hinzuweisen und hat diese von Ansprüchen Dritter freizustellen und Ersatz des entstandenen Schadens zu leisten. Wird der Heidenreich Gehäusetechnik die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, ist die Heidenreich Gehäusetechnik ohne Prüfung der Rechtslage berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Auftraggeber und den Dritten einzustellen. Sollte der Heidenreich Gehäusetechnik durch die Verzögerung die Weiterführung des Auftrags nicht mehr zumutbar sein, ist diese zum Rücktritt berechtigt.



(2) Die Heidenreich Gehäusetechnik sendet die ihr überlassenen Zeichnungen und Muster auf Wunsch des Auftraggebers auf dessen Kosten zurück, soweit diese nicht Gegenstand des Vertrages geworden sind. Ansonsten ist die Heidenreich Gehäusetechnik berechtigt, überlassene Zeichnungen und Muster 3 Monate nach Abgabe des Vertragsangebots zu vernichten. Diese Verpflichtung gilt entsprechend für den Auftraggeber. Der zur Vernichtung Berechtigte hat den Vertragspartner von seiner Vernichtungsabsicht rechtzeitig zu informieren.



§ 11

Schlussbestimmungen



(1) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung gegenwärtiger und zukünftiger Geschäftsbeziehungen (einschließlich Scheck- und Wechselklagen) sowie sämtliche sich ergebenden Streitigkeiten aus einer Geschäftsverbindung unter Vollkaufleuten ist der Geschäftssitz der Heidenreich Gehäusetechnik, Straßberg. Die Firma ist auch berechtigt, den Kunden an einem anderen, örtlich und sachlich zuständigen Gericht zu verklagen.

Derselbe Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat und nach Vertragsschluss seinen Wohn- bzw. Geschäftssitz oder gewöhnlichen Aufenthalt aus dem Inland verlegt oder sein Wohn- bzw. Geschäftssitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.



(2) Die Beziehungen zwischen der Heidenreich Gehäusetechnik und dem Auftraggeber unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das Übereinkommen der vereinten Nationen über Verträge über den internationalen

Warenverkauf vom 11.04.1980 (CISG) gilt nicht.
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